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Regierungspräsidium Gießen 

 
 
Aufstellung von Lärmaktionsplänen nach § 47d Bundes-Immissions-
schutzgesetz 
Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) für den Regierungsbezirk Gießen 
 
Öffentliche Bekanntmachung über die Offenlage des Entwurfs 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 18. November 2022 habe ich Sie über den Start der 4. 
Runde der Lärmminderungsplanung in Hessen sowie über die aktuelle 
Lärmkartierung des Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG) informiert und Sie um aktive Mitwirkung an der Lärmak-
tionsplanung gebeten. 
 
Auf Grundlage der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung, der Lärmkar-
tierung des HLNUG und der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der 3. 
Runde ist unter Beteiligung der jeweils zuständigen Fachbehörden der Ent-
wurf des Lärmaktionsplans Hessen (4. Runde) Teilplan Regierungsbezirk 
Gießen entstanden. Ihnen und der Öffentlichkeit wird nunmehr im Rahmen 
einer 2. Öffentlichkeitsbeteiligung, vom 24. Juni 2024 bis zum 07. Au-
gust 2024, die Möglichkeit zur Stellungnahme zu diesem Entwurf gegeben. 
 
Der Entwurf des Lärmaktionsplans ist ab dem 24. Juni 2024 auf der Home-
page meiner Behörde unter www.rp-giessen.hessen.de unter der Rubrik 
„Öffentliche Bekanntmachung“ veröffentlicht und zum Download bereitge-
stellt.  
 
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin bei der Fortschreibung des Lärm-
aktionsplans Hessen. 
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1. Umsetzung der Lärmaktionsplanung in Ihrer Kommunen 
Bitte überprüfen Sie den im textlichen Lärmaktionsplan dargestellten Stand 
der Lärmminderungsplanung in Ihrer Kommunen. Geben Sie mir gerne eine 
Rückmeldung über neue Lärmminderungsmaßnahmen oder neue Sach-
stände hinsichtlich der noch offene Prüfaufträge.  
Bitte teilen Sie uns Ihre Anmerkungen bis zum 07. August 2024 mit. 
 
Nutzen Sie hierfür gerne das Beteiligungsportal des Landes Hessen:  
https://beteiligungsportal.hessen.de/portal/rpgi/startseite oder das Postfach 
laermaktionsplanung-strasse@rpgi.hessen.de. Eine Eingabe auf dem Post-
weg ist nicht erforderlich. 
Die Stellungnahme sollte sich auf die dargestellten Lärmkonflikte und Maß-
nahmenkonzepte beziehen. Nach Abschluss der Bewertung der 
eingegangenen Stellungnahmen und Beurteilung der zuständigen Fachbe-
hörden erfolgt die Bekanntmachung des aufgestellten Lärmaktionsplans 
Hessen. 
 
2. Öffentliche Bekanntmachung 
Die Bekanntmachung über die Offenlage und die Möglichkeit der Stellung-
nahme erfolgt von meiner Seite aus am 24. Juni 2024 im Staatsanzeiger 
und auf der Homepage meiner Behörde. 
Ich empfehle, sowohl auf Ihrer kommunalen Homepage im Internet als auch 
in örtlichen oder gemeindlichen Presseorganen bzw. in Bekanntmachungs-
kästen über die Veröffentlichung des Entwurfs des Lärmaktionsplans 
Hessen, sowie über die Art der Bürgerbeteiligung mit Hilfe des im Anhang 
befindlichen Textes für die öffentliche Bekanntmachung zu informieren. Vor-
sorglich wird darauf hingewiesen, dass Bekanntmachungskosten vom Land 
Hessen nicht übernommen werden können.  
Ich bitte Sie, mir die bei Ihnen eingegangenen Rückmeldungen zur öffentli-
chen Bekanntmachung aus dem Kreis Ihrer Bürgerinnen und Bürger zu 
übersenden.  
 
Bitte rufen Sie mich jederzeit bei Fragen und/oder Anregungen an. Ich 
stehe Ihnen gerne zur Verfügung, auch bzgl. genereller Fragen zur Umset-
zung von Lärmminderungsmaßnahmen in Ihrer Kommunen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
 Grimm  
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 


